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Sehr geehrter Herr Kürschner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Förderrichtlinie zur Vergabe der Zweckerträge der Umweltlotterie 
Bingo ist unter 2.1 der „Natur- und Umweltschutz sowie des Tierschutzes“ 
genannt. Die Förderquote für Tierschutzprojekte ist im März 2026 von 50% 
auf 85% der förderfähigen Kosten angehoben worden, was wir natürlich 
sehr begrüßen und sich als äußerst hilfreich für die Umsetzung von 
Tierschutzprojekten erweisen wird. Das die Tierschutzprojekte auch einen 
Bezug zum Schutz der Umwelt haben müssen, ergibt sich bereits daraus, 
dass Bingo eine Umweltlotterie ist. Sie kann keine institutionelle Förderung 
von Tierheimen, tierheimähnlichen Einrichtungen und Wildtierstationen 
ersetzen, sondern immer nur einzelne Projekte im Sinne der Nachhaltigkeit 
fördern. Eine institutionelle Förderung von Tierheimen, tierheimähnlichen 
Einrichtungen und Wildtierstationen ist in der Förderrichtlinie 
ausgeschlossen, da unter 2.2. die institutionelle Förderung von 
Einrichtungen grundsätzlich ausgeschlossen ist. Eine institutionelle 
Förderung von Einrichtungen des Tierschutzes fehlt im Land leider 
gänzlich. Das Fehlen kann auch durch Bingo nicht ersetzt werden. 

Auch wenn einzelne Anträge von Tierschutzvereinen aus 
nachvollziehbaren oder auch nicht nachvollziehbaren Gründen mal 
abgelehnt werden, kommen die Tierschutzvereine unseres Verbandes 
insgesamt gut mit der Förderrichtlinie klar. Nichtsdestotrotz ist die 
Förderrichtlinie eine Verordnung und sie kann daher schneller geändert 
werden als ein Landesgesetz. Das Landesgesetz ist zudem juristisch 
höherrangig. Angesichts dessen, dass das Landesgesetz höherrangig ist, 
würden wir die Aufnahme des Tierschutzes in das Ausführungsgesetzes 
zum Glückspielvertrag begrüßen, damit der Tierschutz nachhaltig 
festgeschrieben wird. 
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Mit freundlichen Grüßen 
gez. Ellen Kloth 
Vorsitzende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 




